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                                                                  1. Konsulatwesen .

Seine Majestät der Kaiser haben im Namen des Reichs den Kaufmannn Henry J. Runge zum
Konsul in Galveston und den Kaufmann Carl Kramer zum Vizekonsul in Port Arthur (Texas)
zu ernennen geruht.
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Status der deutschen Notenbanken Ende Mai 1915 nach den im Reichsanzeiger

Passiva. (Die Beträge lauten

Gvent.

9 Sonstige Ver- bunduch-
# zeichnung Gegen un. degentäguch cegen bindich Gegen OSegenumme degen keiten
2 Grund· Neserve Roten- lälige telten Sonstige aau

der taoit 1 EXIIIIIII Ver- 80. Aptil mit 90.pril 30. Apri! der 70. Noril’velte#—mt] "b n nAa 1

Banken apital] londs umlauf 1015, Noten 1015 bindich. 158 Te105°5 Vasho 115 Vassiva 1016 gebenen

2 keiten hunes“ intän:
* krik dischen

Wechseln

2 3 b6 6 1 8 2 10 1 12 1u8 15 16 1

1 Keichsbarnrkk#. 180 00/ 80 550631787875960|2432178.31858211506861443009 — — 159647—10479 7241936 4 1 — —

D’ScstkilchcNolc-lbctlk.. 759037506564l-172W457- 97# 5165 + 6931 — — 3862 — 85418 4 —. 327

S3 Sächfsl#### Vankzu Dresden0000 7 500 80 4806— 3 650 6 185 — 2410| 22916 — 5007/] 21 471+ 119# 18504 1 120 23— 7343 476

4 Württembergische Notenbank 9000 17449 876- 557 4 ioi — 1521 28600 - 79767 52 — 1155+ G60 4 38614 1116

5 Badische Bannrnn 9000 2250 15127— 99 83•1 a89 95464 2019 296 4 290 rie 76# 7459— 1992 62
« .

stilcllltklcll.2855w95 * 308 K 3976|2 4% 31405M„STS ODwO 488 1 10 21 4 19#2

Bemerkungen.
b: D . . « —

Zu Spalte Davon in Abschnitten zu 20 # 1 619 966 000 7 (bei der Vank Ar. ),
— 678 973 000

* 100 l — 2 310 440 000

. 500 — 12 612000 = (bei der Bank Nr. 3),

!. 1000 833 308 000= bbei der Bank Nr. 1).



wesen.

veröffentlichten Wochenübersichten, verglichen mit demjenigen Ende April 1915.
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                                                 3. Zoll-- und Stenerwesen.

Der Bundesrat hat in der Sitzung vom 4. Juni 1915 beschlossen, den nachstehend abgedruckten Aus-

führungsbestimmungen zu den Vorschriften über die zollfreie Ablassung ausländischen Branntweins
nach den Verordnungen vom 4. Februar und 8. März 1915 (Reichs-Gesetzbl. S. 57 und 135) die
Zustimmung zu erteilen.

Berlin, den 5. Juni 1915.

                                                             Der Reichskanzler.

                                                      Im Auftrage: Meuschel.

Ausführungsbestimmungen zu den Vorschriften über die zollfreie Ablassung aus-

ländischen Branntweins nach den Verordnungen vom 4. Februar und 8. März 1915.

                                                                          § 1.
(1) In Fässern oder Kesselwagen aus dem Ausland eingeführter, nicht in Arrak, Rum oder

Kognak bestehender roher oder gereinigter Branntwein (Spiritus, Sprit), der Nr. 178 des Zolltarifs,
für den nach Ziffer VI der Verordnung vom 4. Februar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S. 57) Zollfreiheit
beansprucht werden kann, darf, wenn seine Alkoholmenge nach den Bestimmungen der Alkohol-
ermittelungsordnung festgestellt ist, nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen mit inländischem
unter Steueraufsicht befindlichem Branntwein ausgetauscht sowie versandt, gelagert oder gereinigt
werden. Der Branntwein ist nach Feststellung seiner Alkoholmenge den für inländischen Branntwein
vorgesehenen Aufsichtsmaßnahmen zu unterwerfen und in den für diesen vorgeschriebenen Abfertigungs-
papieren und Büchern festzuhalten. Die statistische Gebühr ist im Anschluß an die Zollabfertigung
vor dem Übergange des Branntweins in die Steueraufsicht zu entrichten. In die Papiere und Bücher
ist an Stelle der Angaben über Verbrauchsabgabe und Vergällungspflicht einzutragen: „Ausländischer
Branntwein, bei Verwendung nach Ziffer VI der Verordnung vom 4. Februar 1915 zollfrei.“

(2) In gleicher Weise kann auch nach Ziffer 1 der Verordnung vom 8. März 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S. 135) in Fässern oder Kesselwagen aus dem Ausland eingeführter, nicht in Arrak, Rum
oder Kognak bestehender roher oder, gereinigter Branntwein (Spiritus, Sprit) der Nr. 178 des Zoll-
tarifs ausgetauscht, versandt, gelagert oder gereinigt werden. Der Vermerk über Belastung usw. hat
dann zu lauten: „Ausländischer Branntwein, bei vollständiger Vergällung nach ZifferIder Verordnung
vom 8. März 1915 zollfrei."

(3) Von der Festhaltung der Rämlichkeit ist nur abzusehen, wenn dies beantragt wird und
der Antragsteller auf dem Abfertigungspapiere versichert, daß verarbeiteter (auch verdünnter) Brannt-
wein oder Arrak, Rum oder Kognak nicht vorliegt. Bestehen Zweifel, so ist der Antrag so lange ab-
zulehnen, als nicht die Zweifel durch das Gutachten eines Sachverständigen, durch chemische Unter-
suchung oder in sonst geeigneter Weise beseitigt sind.

                                                                              § 2.

(1) Der den Überwachungsmaßnahmen für inländischen Branntwein unterworfene unverzollle
ausländische Branntwein darf wie inländischer, von der Vergällungspflicht befreiter, dem Verbrauchs-
abgabensatze von 1,25 M für das Liter Alkohol unterliegender Branntwein behandelt und demgemäß
in den Abfertigungspapieren mit den entsprechenden Angaben versehen oder in den Lager= oder
Reinigungsbüchern umgebucht werden, wenn durch Vorlegung eines Ausgleichsscheins (§ 3) der Nach-
weis erbracht wird, daß eine gleiche Menge der Verbrauchsabgabe unterliegender vergällungsfreier
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Branntwein entweder an militärtechnische Anstalten und andere im § 29 der Branntweinsteuer-Be-
freiungsordnung bezeichnete Anstalten oder ohne Erteilung von Vergällungsscheinen und ohne Ge-
währung von Betriebsauflagevergütung an -Heeres oder Marineverwaltungsbehörden für eigene Zwecke
oder ohne Erteilung von Vergällungsscheinen und ohne Gewährung von Betriebsauflagevergütung nach
vollständiger Vergällung verbrauchsabgabenfrei abgelassen ist.

(2) Zum Ausgleich von ausländischem Branntwein, für den Zollfreiheit nur nach vollständiger
Vergällung auf Grund der Verordnung vom 8. März 1915 zu gewähren ist, darf ein Ausgleichsschein
nicht verwendet werden, der über unvollständig vergällten oder ohne Vergällung steuerfrei abgelassenen
Branntwein erteilt worden ist.

§ 3.

Wird vergällungsfreier, der Verbrauchsabgabe unterliegender Branntwein an militärtechnische
Anstalten und andere im § 29 der Branntweinsteuer-Befreiungsordnung bezeichnete Anstalten oder ohne
Erteilung von Vergällungsscheinen und ohne Gewährung von Betriebsauflagevergütung an Heeres-
oder Marineverwaltungsbehörden oder ohne Erteilung von Vergällungsscheinen und ohne Gewährung
von Betriebsauflagevergütung nach vollständiger Vergällung verbrauchsabgabenfrei abgelassen, so wird
dem Verfügungsberechtigten auf Antrag ein Ausgleichsschein erteilt, für den die beiliegenden Muster
als Vorbild dienen. Ausgleichsscheine, die über unvollständig vergällten oder ohne Vergällung steuer-
frei abgelassenen Branntwein erteilt werden, müssen einen Vermerk erhalten, daß ihre Verwendung un-
zulässig ist, wenn für den auszugleichenden ausländischen Branntwein Zollfreiheit nur nach dessen voll-
ständiger Vergällung auf Grund der Verordnung vom 8. März 1915 beansprucht werden kann.

§4.
 (1) Der Ausgleichsschein ist von der Steuerstelle auszufertigen, in deren Bezirk der zum

Ausgleich bestimmte Branntwein in der im § 3 angegebenen Weise steuerfrei abgelassen worden ist.

(2) Über die ausgefertigten Ausgleichsscheine ist ein Buch zu führen, aus dem die Nummer
des Scheines, Tag der Ausfertigung, Vorbuch nach Blatt und Nummer, Name und Wohnort des
Antragstellers, Alkoholmenge und die für die Zollfreiheit maßgebende Verordnung nach dem Tage
hervorgehen.

(3) Die Ausfertigung des Ausgleichsscheins ist in dem Brannwein-Verwendungsbuch oder der
Vergällungsanmeldung von dem Kassenpfleger oder einem anderen, an der Ausfertigung nicht beteiligten,
geeigneten Beamten zu vermerken.

(4) Der erledigte Ausgleichsschein ist als Beleg dem Abfertigungspapier oder dem Buche bei-
zufügen, in dem der ausländische Branntwein zur Zeit des Ausgleichs angeschrieben war.
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A.

Der Ausgleichsschein ist ausgefertigt:                              Der Ausgleichsschein ist abgegeben:

Direktiobezirk: Berlin.                                                               Direktiobezirk: Stettin.

Hauptamtsbezirk: Berlin.                                                           Hauptamtsbezirk: Stettin

Steuerstelle: Berlin.                                                                     Steuerstelle: Stettin.

Ausgleichsschein für ausländischen Branntwein.
Nr. 4.

Fr die Aktien-abrikSpiritusf Jakob Meyer &amp;    Co. in Berlin ist am 8. Juni 1915 eine Brannt-

weinmenge von 18 8753, "achtzehntausendsiebenhundertdreiundfünfzig 8/10"    Liter Alkohol, die der

Vergällungspflicht nachweislich nicht unterlag und mit einer Verbrauchsabgabe von 1,25 M für das

Liter belastet war, vollständig vergällt worden. Für dieser Branntwein ist Betriebsauflagevergütung

nicht gewährt, ebensowenig hat darüber die Ausfertigung von Vergällungsscheinen oder eine An-

schreibung in einem Ausgleichsbuche stattgefunden.

Der Inhaber dieses Scheines ist berechtigt, eine aus dem Ausland eingeführte gleiche Menge
Branntwein, für den auf Grund der Verordnung vom 4. Februar oder der vom 8. März 1915

(Reichs-Gesetzbl. S. 57 und 135) Zollfreiheit beansprucht werden kann, wie inländischen, von der Ver-

gällungspflicht befreiten, dem Verbrauchsabgabensatze von 1,25 M für das Liter Alkohol unterliegenden
Branntwein abfertigen oder in einem Branntweinlager- oder Branntweinreinigungsbuch entsprechend

umbuchen zu lassen.

Berlin, den 12. Juni 1915.

Königliches Hauptzollamt Berlin- Mitte.
I. 4.

(Stempel.) Müller,
Zollsekretär.

Nach Prüfung ist die Ausfertigung dieses Ausgleichsscheins auf den Vergällungsanmeldungen
des vorbezeichneten Hauptzollamts Abt. 5 Nr. 2 tund 3 vermerkt.

Berlin, den J2. Juni 1915.

Schulze,
Oberzollrevisor.
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                                                      Antrag auf Augleich.

Wir beantragen, daß von der in unserem Branntweinreinigungsbuch angeschriebenen, aus dem

Ausland eingeführten Alkoholmenge, für die Zollfreiheit auf Grund der Verordnung vom 8. März

1915 (Reichs-Gesetzbl. S. 135) beansprucht werden kann, die vorseitig angegebene Menge als ver-

gällungsfreier, dem Verbrauchsabgabensatze von 1,25 M für das Liter Alkohol unterliegender Brannt-

wein behandelt wird.

                       Stettin, den 20. Juni 1915.

                                          Spritfabrik Peters &amp; Co., Akt. -Ges.

                                                    Schröder.

                                                 Vermerk der Steuerstelle.

In dem Reinigungsbuche der Spritfabrik Peters &amp; Co., Akt.- Ges., hier, ist unter Ar. 3 in der

Abteilung Anschreibung in der- Spalte : „Ausländischer Branntwein bei vollständiger Vergällung

auf Grund der Verordnung vom 8. März 1915 zollfrei“ die umseitig bezeichnete Alkoholmenge

abgesetet und gleichzeitig in der Spalte für vergällungsfreien Branntiwein zum Verbrauchsabgabensatze

von 1,25Mzugesetzt.

                     Stettin, den 20. Juni 1915.

Königliches Hauptzollamt Stettin fiir Inlandsverkehr.

                                                     I. A.

                                                Schãfer,
                                            Zollsekretär.
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Der Ausgleichsschein ist ausgefertigt:                           Der Ausgleichsschein ist abgegeben:

Direktivbezirk: Berlin.                                                            Direktivbezirk: Posen.

Hauptamtsbezirk: Potsdam.                                                  Hauptamtsbezirk: Posen.

Steuerstelle: Spandau.                                                                Steuerstelle: Posen.

                                 Ausgleichsschein für ausländischen Branntwein.
                                                                        Nr. 6.

Für die Königliche Pulverfabrik in Spandau ist am I0. Juni 1915 eine Branntweinmenge ,von 9874,6   "neuntausendachthundertsiebenundvierzieg 6/10" Liter Alkohol,

       die der Vergällungspflicht nach-

weislich nicht unterlag und mit einer Verbrauchsabgabe von  1,25 M  für das Liter belastet war, zur

steuerfreien Verwendung in militärtechnischen Anstalten unvergällt abgefertigt worden.

Der Inhaber dieses Scheines ist berechtigt, eine aus dem Ausland eingeführte gleiche Menge

Branntwein, für den auf Grund der Verordnung vom 4. Februar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S. 57) Zoll-

freiheit beansprucht werden kann, wie inländischen, von der Vergällungspflicht befreiten, dem Verbrauchs-

abgabensatze von 1,25 .M für das Liter Alkohol unterliegenden Branntwein abfertigen oder in einem

Branntweinlager- oder Branntweinreinigungsbuch entsprechend umbuchen zu lassen.

Die Verwendung dieses Scheines ist unzulässig, wenn für den auszugleichenden ausländischen
Branntwein Zollfreiheit nur nach dessen vollständiger Vergällung auf Grund der Verordnung vom

8. März 1915 beansprucht werden kann.

Spandau, den 14. Juni 1915.

                                                               Königliches Zollamt.

(Stempel.)                                                     Schuster,
                                                                 Zolleinnehmer.

Nach Prüfung ist die Ausfertigung dieses Scheines in dem Branntweinverwendungsbuche des
vorbezeichneten Zollamts in Abt. 2 bei Nr. 2 und 3 vermerkt.

Spandau den 14. Juni 1915.

                                                                    Schneider,

                                                               Zollinspektor.



                     -172-                                                   Antrag auf Ausgleich.

Wir beantragen, daß von der in unserem Branntweinlagerbuch angeschriebenen, aus dem

Ausland eingeführten Alkoholmenge, für die Zollfreiheit auf Grund der Verordnung vom 4. Februar

1915 (Reichs-Gesetzbl. S. 57) beansprucht werden kann, die vorseitig angegebene Menge als vergällungs-

freier, dem Verbrauchsabgabensatze von 1,25 M für das Liter Alkohol unterliegender Branntwein

behandelt wird.

             Posen, den 28. Juni 1915.

                                                             Posener Spritwerke

                                                                      Schmidt.

                                                   Vermerk der Steuerstelle.

In dem Lagerbuche der Posener Spritwerke ist unter Nr. 10 der Abteilung Anschreibung

in der Spalte für: „Ausländischer Branntwein bei Verwendung nach Ziffer VI der Verordnung vom

4. Februar 1915 zollfrei“ die umseitig bezeichnete Alkoholmenge abgesetet und gleichzeitig in der Spalte

für verqällungsfreien Branntwein zum Verbrauchsabgabensatze von I,25 M zugesetzt.

            Posen, den 6. Juli 1915.

                                                Königliches Hauptzollamt.
                                                                 I. A.:

                                                              Krause,
                                                         Zollsekretär.

Berlin, Carl Heymams Verlag. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Hofbuchdrucker. in Berlin.
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